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Betrifft 

Änderung des Mutterschutzgesetzes 1979, des Väter-Karenzgesetzes, des Landarbeits
gesetzes 1984 und weiterer Gesetze 

1 6. Dsz. 2003 
Die NÖ Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom ............................... beschlossen, zum 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem Mutterschutzgesetz 1979, das Väter

Karenzgesetz, das Landarbeitsgesetz 1984, das Arbeitszeitgesetz, das 

Angestelltengesetz, das Gutsangestelltengesetz, das Bauarbeiter-Urlaubs- und 

Abfertigungsgesetz und das Arbeitsmarktförderungsgesetz geändert werden, wie folgt 

Stellung zu nehmen: 

Grundsätzlich wird der vorliegende Entwurf begrüßt. 

Hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen wird im Vorblatt ausgeführt, dass für die. 

Gebietskörperschaften als Dienstgeber sich durch die arbeitsrechtlichen Neuregelungen 

keine nennenswerten finanziellen Auswirkungen ergeben. 

In diesem Zusammenhang wird jedoch auf folgende Konstellation hingewiesen: 

Wenn beispielsweise eine Dienstnehmerin die Teilzeitbeschäftigung insgesamt bis zum 

Ablauf des siebenten Lebensjahres des Kindes angemeldet hat und dann den Antritt der 

Teilzeitbeschäftigung ändert, kann sie eine weitere Änderung - insbesondere eine. 
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vorzeitige Beendigung - nicht mehr verlangen. In diesem langen Zeitraum können· aber 

durchaus Umstände eintreten. d~e eine vorzeitige Beendigung aus zunächst nicht 

absehbaren verschiedenen, insbesondere wirtschaftlichen, Grunden unbedingt 

erforderlich mac,hen. Zu denken wäre etwa daran, dass das Einkommen des Ehegatten, 

welches. hauptsächlich dem Familienunterhalt dient, wegen Insolvenz, Arbeitslosigkeit, 

Unfall oder andere unabsehbare Ereignisse ausfällt. 

Mangels Anspruch auf vorzeitige Beendigung der Teilzeitarbeit könnte dann Anspruch auf 

Gewährung von Sozialhilfe - Hilfe zum Lebensunterhalt - entstehen. 

Es sollte daher überlegt werden, dem Dienstnehmer bzw. der Dienstnehmerin ein Recht 

auf vorzeitige Beendigung der Teilzeitbeschäftigung dann' einzuräumen, wenn das 

Existenzminimum des Dienstnehmers bzw. der Dienstnehmerin und der 

unterhaltsberechtigten Angehörigen nicht mehr .. gewährleistet ist. 

Zur vom Bundeskanzleramt vorgeschlagenen Ergänzung wird angeregt, eine Abstimmung 

zwischen einzelnen Bestimmungen durchzuführen (z.B. § 23 Abs. 8 Satz 1 und 2 mit § 23 

Abs. 8 Z. 5; § 23 Abs. 12 Einleitungssatz mit § 23 Abs. 12 Z. 2). 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 

übermittelt. 

NÖ Landesregierung 

Dr. Pr ö 11 

Landeshauptmann 
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1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an das Präsidium des Bundesrates 

3. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates 

4. an alle Amter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

5. an die Verbindungss~elle der Bundesländer 

6. an das Bundeskanzleramt.,.Verfassungsdienst 

7. an den Landtag von Niederösterreich 

(zu Handen des Herrn Präsidenten) 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

der Ausfertigung 

~Jv~ 

NO Landesregierung 

Dr. Pröll 

Landeshauptmann 
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